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Bei der Freigabe und Inbetriebsetzung von gastechnischen Anlagen sind sämtliche gesetzlichen Vorschrif-
ten, Normen und die allgemein anerkannten Regeln der Technik in den jeweils gültigen Fassungen, und 
folgende Vorschriften und Richtlinien, zu beachten: 

 

• Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV 

• Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) 

• DIN (EN)-Bestimmungen  

• DVGW Regelwerk, insbesondere TRGI 

• TRF bei Flüssiggasanlagen 

• PTB Vorschriften 

• jeweilige Landesbauordnung 

• allgemein anerkannte Regeln der Technik 

• Technische Mindestanforderungen des Netzbetreibers 

• Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 

• Bundesimmissionsschutzgesetz 

 

Auf der vorgenannten Grundlage sind bei der Freigabe und Inbetriebsetzung von Messeinrichtungen vom 
Messstellenbetreiber folgende Anforderungen zu erfüllen. 

 

1. Freigabe und Inbetriebnahme der Messeinrichtungen 

1.1. Die Inbetriebnahme des Netzanschlusses und gegebenenfalls des Druckregelgerätes erfolgt aus-

schließlich durch den Netzbetreiber oder dessen Beauftragten. 

Die Inbetriebnahme der Messeinrichtung erfolgt durch den Messstellenbetreiber oder dessen Be-

auftragten im Rahmen der Inbetriebnahme der Gasinstallationsanlage. 

Die Inbetriebnahme der Gasinstallationsanlage erfolgt durch ein eingetragenes bzw. zertifiziertes 

Installationsunternehmen. Erforderliche terminliche Abstimmungen sind zwischen Messstellen-

betreiber, Installationsunternehmen, Netzbetreiber oder dem jeweils Beauftragten rechtzeitig vor-

zunehmen.  
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1.2. Sollte im Rahmen von Umbauarbeiten an der Messeinrichtung durch den Messstellenbetreiber das 

Betätigen der Hauptabsperreinrichtung des Hausanschlusses erforderlich sein, so sind vorab eine 

Anmeldung und nachfolgend eine Fertigstellungsanzeige beim Netzbetreiber erforderlich. 

1.3. Die Wiederinbetriebnahme der Gasinstallationsanlage hat gemäß DVGW Regelwerk, insbesondere 

TRGI (G 600) zu erfolgen. 

 
 

2. Dokumentation 

 
Der Messstellenbetreiber ist Anlagenverantwortlicher für die Messeinrichtung und die der Messein-
richtung zugehörigen Anlagenteile. Mit der Anzeige der Messstelle beim Netzbetreiber und der  
Übermittlung der Messgerätedaten entsprechend der Anforderungen der Anlagen 1 und 4 dieses 
Vertrages dokumentiert der Messstellenbetreiber zugleich die ordnungsgemäße Installation und 
Inbetriebnahme der Messeinrichtung und der zugehörigen Anlagenteile.  
 

3. Plombierung 

 
Ungemessene und/oder offene Anlagenteile sind in geeigneter Weise vor unberechtigter Energie-
entnahme und Manipulation zu schützen. 
 
Der Messstellenbetreiber oder dessen Beauftragte führen Plombierungen nur für unmittelbar zur 
Messeinrichtung gehörende Anlagenteile durch (z. B. Klemmdeckel, Zählerplätze). Die Plombierung 
muss so gestaltet sein, dass ein Rückschluss auf das plombierende Unternehmen möglich ist. 
 
Werden im Zuge von Arbeiten Plombierungen anderer Anlagenteile entfernt oder beschädigt, so ist 
der Netzbetreiber unverzüglich schriftlich zu informieren. Besteht eine Vereinbarung des Installati-
ons- bzw. Messstellenbetreiberunternehmens mit dem Netzbetreiber zur Wiederplombierung, so ist 
die Wiederplombierung unverzüglich durchzuführen. 
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